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	<<Firma, Abteilung>>

<<Adresse>>

<<PLZ/Ort>>


<<Ort, Datum>>

Verfügung

Interkantonale Bildungsbewilligung <<Firmenname>> für <<die ganze Schweiz/ Kantone xy>>

Sehr geehrte Damen und Herren

Die beteiligten Kantone (Berufsbildungsämter) sind bestrebt, mit Ihnen die kantonsüberschreitenden Ausbildungsverhältnisse zu Gunsten vereinfachter administrativer Abläufe für alle Lehrverhältnisse nach den Vorgaben der SBBK zu regeln.

<<Firmenname, Standort>> hat festgelegt, dass die Leitorganisation (der Leitbetrieb) für die Region/die gesamte Schweiz

<<Firmenname, Abteilung, Adresse, PLZ und Ort>>

ist.

Gemäss SBBK-Empfehlungen ist der Kanton <<Sitzkanton>> (Standort Leitorganisation/Leitbetrieb) für die globale Bildungsbewilligung zuständig (BBV Art. 9.3).

Grundlage für diese „globale Bildungsbewilligung“ sind die „Grundsätze zu Kantonsgrenzen überschreitenden Ausbildungsverhältnissen von nationalen Firmen und Ausbildungsorganisationen“ der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) vom 22. September 2005.

1. Grundsätze

a. <<Firmenname, Abteilung, Ort>> übernimmt die Verantwortung und die Qualitätsentwicklung der beruflichen Grundbildung während der gesamten Lehrvertragsdauer.

b. Die Leitorganisation stellt sicher, dass Berufsbildnerinnen und Berufsbildner die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausbildung und Begleitung von Lernenden erfüllen. 

c. Der Leitorganisation stellt sicher, dass die Lernenden den üK gemäss Verordnung über die berufliche Grundbildung absolvieren. Die Zuweisung für den üK-Ort muss zum Zeitpunkt der Unterschrift des Lehrvertrages bekannt sein.

2. Lehrvertrag, interkantonale Ausbildung (BBG Art. 14, BBV Art. 8)

a. Der Lehrvertrag wird zwischen der Leitorganisation und der lernenden Person für die gesamte Lehrzeit abgeschlossen.

b. Der Lehrvertrag wird in jenem Kanton abgeschlossen, in welchem die lernende Person die meiste Zeit der Lehre verbringt. Im Zweifelsfall wird der Lehrortskanton durch den Ort bestimmt, an dem die lernende Person die meiste Zeit des ersten Ausbildungsjahres verbringt. 

c. In den Lehrverträgen werden folgende Angaben unter „Lehrbetrieb“ gemacht: <<Abteilung, Firmenname, Standort, Strasse, PLZ und Ort; Verantwortliche/r Berufsbildner/in, Bereichsleiter/in>>
3. Schulort – Berufsfachschule (BBG Art. 21, BBV Art. 17)

Der Schulort wird durch den Kanton festgelegt, in welchem der Lehrvertrag abgeschlossen wird. Die Leitorganisation kann mittels Gesuch einen Wechsel des Schulortes beantragen.

4. Aufsicht (BBG Art. 24, BBV Art. 11)

Für die Lehraufsicht ist der Lehrortskanton zuständig. Dieser gilt auch als Gerichtsstand.

5. Qualifikationsverfahren (BBG Art. 24 und Art. 40)

Für die Abschlussprüfungen ist der Lehrortskanton zuständig. Ausnahmen sind möglich, müssen aber unter den beteiligten Kantonen abgesprochen und bewilligt werden.

6. Finanzierung

Für die Regelung der finanziellen Abgeltungen ist der Lehrortskanton zuständig.

7. Bildungsbewilligung (BBG Art. 20)

Gestützt auf die vorgenannten gesetzlichen Grundlagen erteilt das <<Amt, Kanton>> Ihnen die Bildungsbewilligung als Leitorganisation für die folgenden Berufe:

· << Beruf I>>

· << Beruf lI>>

· << Beruf III>>

8. Auflagen

Bitte beachten Sie folgende Auflagen:

a. Sämtliche Kontakte mit <<Firmennamen>> laufen für die Lehraufsicht über die zentrale Anlaufstelle der Leitorganisation („SPOC“: <<Vorname, Name, Funktion>>).

b. Die Namen und Kontaktangaben der zuständigen Berufsbildner/innen für die jeweiligen <<Berufe/Regionen>> sind <<den beteiligten Kantonen>> in Form einer Liste zu melden. Bei betrieblichen und/oder personellen Änderungen mit Auswirkungen auf die Ausbildungsvoraussetzungen sind diese beim Amt des Sitzkantons und der beteiligten Kantone umgehend zu aktualisieren.

c. Lehrverträge sind in 3-facher Ausfertigung vor Lehrbeginn an die Standortkantone einzureichen und es ist das vom BBT genehmigte Formular zu verwenden. 

d. Zusammen mit dem Lehrvertrag ist eine Versetzungsliste mit der Organisation für mind. das 1. Lehrjahr einzureichen.

e. Bei Ausweitung des Bildungsangebotes auf neue Berufe, ist dem zuständigen Amt umgehend eine neue Ansprechsperson zu melden.

f. Die berufsbildungsverantwortlichen Personen sind verpflichtet, einen Berufsbildnerkurs zu besuchen.

g. Der Leitorganisation stellt sicher, dass pro Kanton bzw. Bezirk gemäss den Listen der ausbildenden Firma oder Organisation je mindestens eine Adresse für den Lehrstellennachweis Lena benutzt wird. Es dürfen keine Kantonsfremden Adressen in der Lehrortsadresse erfasst werden.

9. Kontaktangaben für die Berufsbildungsämter <<der Region/ der gesamten Schweiz>>

	Leitorganisation

(Lehrvertrag <<Pkt. xy>>)
	<<Firmenname, zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort, Tel.-Nr.>>
	
	Adresstyp für alle Kantone

· eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

· eidg. Berufsattest EBA

· Notenausweis

· eidg. Anlehrausweis

	Leitung Grundbildung


	<<Vorname, Name, zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort, Tel.-Nr.>>
	
	zuständig für <<Berufe oder Kantone>>

	Bereichsleitung Grundbildung 

Berufsbildnerin/zentrale Ansprechsperson 
	<<Vorname, Name und/oder zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort, Tel.-Nr.>>
	
	zuständig für <<Berufe oder Kantone>>

	 
	<<Vorname, Name und/oder zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort, Tel.-Nr.>>
	
	zuständig für <<Berufe oder Kantone>>

	Lehrbetrieb

(Lehrvertrag <<Pkt. xy>>)
	<<Firmenname, zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort>>
	
	<<Kantone>> und/oder gemäss Liste <<xy>> vom <<TT.MM.JJJJ>>

	Ausbildungsort

(Lehrvertrag <<Pkt. xy>>)
	Ist aus dem Lehrvertrag ersichtlich.
	
	

	Kontaktadresse

(Lehrvertrag <<Pkt. xy>>)

(Single Point Of Contact, SPOC)
	Kontaktperson: pro Beruf und Region oder Kanton
	
	gemäss Liste <<xy>> vom <<TT.MM.JJJJ>>

	Rechnungsadresse
	<<Firmenname, zust. Abteilung, Adresse, PLZ und Ort>>

<<Bank, Adresse, Konto-Nr.>>

<<MWSt-Nr.>>
	
	Adressentyp für alle Kantone


Sämtliche übrigen noch bestehenden Adressen und Lehrbetriebe von <<Firmenname, Abteilung>> werden gelöscht, ausser jenen, die weiterhin für den Lehrstellennachweis (Lena) verwendet werden.

Freundliche Grüsse

<<xy>>

<<Amtschef>>

Anhang 1

· Liste <<xy>>

Kopie an

· Berufsbildungsamt, Abteilung Betriebliche Bildung

· Kantone <<xy>>

· Sekretariat der SBBK
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